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Der am 23. März 1934 - fast neun Jahre nach seiner am 6.April
1925 erfolgt&apos;en Unterzeichnung - ratifizierte obligatorische Vergleichs-
und SchiedsvertragzwischenFrankreich-undderSchweiziz)Unterscheidet
sich von dem italienisch-schweizerischen Schiedsvertrag VOM 20. Sep-
tember 1924 13) dadurch, daß nach erfolglosem Vergleichsverfahren-
lediglich die Rechtsstreitigkeiten dem Ständigen Internationalen Ge-
richtshof im Haag, die übrigen einem besonders konstituierten Schieds-

gericht zu unterbreiten sind (Artt. 14 Abs. 2, 15), während nach dem
italienisch-schweizerischen Abkommen. der Ständige Internationale
Gerichtshof auch für Nichtrechtsstreitigkeiten zuständig ist, die ex

aequo et bonoe entschieden werden können 314).
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